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§ 3 VOF Verhandlungsverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsbekanntmachung gem. Anhang II § 9 Abs. 1 mit zwingender Nennung:  
  
 der Eignungskriterien und der jeweiligen Nachweise § 5 ff. und § 10 Abs. 2; 
 
 
           Bewerbungsfrist 30 KT (15 KT bei Dringlichkeit) § 7  
 

Auswahl der Bewerber anhand Bewerbungsunterlagen (Eignungsnachweise) und der Eignungskriterien § 10 Abs. 1 (Eignungsprüfung) 

Aufforderung zu Angebot und Verhandlung gem. § 11 Abs. 1 mit Nennung der Zuschlagskriterien § 11 Abs. 4   

Verhandlung(en) über Angebot(e) mit dem Ziel der Verringerung der Angebote, 
ggf. Lösungsvorschläge nach § 20 Abs. 3, keine Verhandlung der Zuschlagskriterien; 
 
 

 
Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 101 a GWB 

Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien 
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§ 17 VgV Verhandlungsverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsbekanntmachung gem. Anhang II § 37 Abs. 2 mit zwingender Nennung:  
 der Mindestanforderungen § 17 Abs. 10; 
 der Eignungskriterien und der jeweiligen Nachweise §§ 42 ff.; 
 der Zuschlagskriterien und deren Wichtung § 58 Abs. 3; 
 des Vorbehalts des Zuschlags ohne Verhandlung § 17 Abs. 11; 
 der elektronischen Adresse für Vergabeunterlagen § 41 Abs .1. Bewerbungsfrist 30 KT (15 KT bei Dringlichkeit) § 17  
 

Auswahl der Bewerber anhand Bewerbungsunterlagen (Eigenerklärungen) und der Eignungskriterien § 51 (Eignungsprüfung) 

Aufforderung zu Erstangebot gem. § 17 Abs. 4 i.v.m. § 52; ggf. Lösungsvorschläge nach § 77 Abs. 2 

nach Prüfung der Mindestanforderungen Möglichkeit des Zuschlags ohne Verhandlung § 17 Abs. 11 (in der Regel bei Planungsleistungen  nicht 
anwendbar) oder Aufforderung zu Verhandlung § 17 Abs. 10  
 

Verhandlung(en) über Erstangebot ggf. Folgeangebote (einphasig empfohlen) mit dem Ziel der inhaltlichen Verbesserung der Angebote, 
ggf. Lösungsvorschläge nach § 77 Abs. 2, keine Verhandlung der Mindestanforderungen oder Zuschlagskriterien; 
Abschluss der Verhandlung durch Mitteilung an Bieter und 
(zwingende) Frist zur Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote § 17 Abs. 14 
 

Prüfen der benannten Mindestanforderungen und  
Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 62 

Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien § 76 und § 58 
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§ 18 VgV Wettbewerblicher Dialog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsbekanntmachung gem. Anhang II § 37 Abs. 2 
mit Nennung: der Bedürfnisse und Anforderungen § 18 Abs. 1; 
 der Eignungskriterien und der jeweiligen Nachweise §§ 42 ff.; 
 der Zuschlagskriterien und deren Wichtung § 58 Abs. 3; 
 des vorläufigen Zeitrahmens § 18 Abs. 1; 
 der Möglichkeit mehrerer Dialogphasen § 18 Abs. 6. 
Bewerbungsfrist mind. 30 KT § 18 Abs. 3 

Auswahl der Bewerber anhand Bewerbungsunterlagen (EEE) und der Eignungskriterien § 51 (Eignungsprüfung) 
 

Eröffnung des Dialogs § 18 Abs. 5: 
Ermittlung und Festlegung, wie Bedürfnisse und Anforderungen am besten erfüllt werden, Erörterung aller Auftragsaspekte, 
Gleichbehandlung aller Teilnehmer, Lösungsvorschläge/Informationen nur mit Zustimmung an Mitbewerber. 
 

Dialog in mehreren Phasen § 18 Abs. 6: zur Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen durch vorgegebene Zuschlagskriterien; 
Information der Teilnehmer über die Nichtberücksichtigung der Lösung für die nächste Phase 
 

Schlussphase § 18 Abs. 6: mit noch genügend Lösungen um Wettbewerb zu gewährleisten 
 

Abschluss § 18 Abs. 7: wenn Bedürfnisse und Anforderungen an Leistung befriedigt sind. 
 

Prämien oder Zahlungen können vorgesehen werden § 18 Abs. 10, jedoch Beachtung § 77 VgV. 

Aufforderung § 18 Abs. 8 zur Einreichung endgültiger Angebote auf Basis der Lösungen;  
Klarstellungen und Ergänzungen möglich, jedoch keine Änderung der festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen 

Bewertung anhand benannter Zuschlagskriterien § 18 Abs. 9; Verhandlungen mit wirtschaftlichstem Teilnehmer im Angebot enthaltene 
Bedingungen zu bestätigen, jedoch keine grundlegende Änderung an Angebot oder Auftrag. 
Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien § 58. Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 62. 
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§ 3 VOF Verhandlungsverfahren mit Planungswettbewerb nach Kapitel 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettbewerbsbekanntmachung gem. Anhang XII § 9 Abs. 2 
mit Nennung:  
 zwingend der Eignungskriterien und der jeweiligen Nachweise § 5 ff. und § 10 Abs. 2; 
  
 

ggf. Auswahl der Bewerber bei nichtoffenen Wettbewerben anhand Bewerbungsunterlagen und der Eignungskriterien § 10 (Prüfung) 
 

Planungswettbewerb (offen oder nichtoffen) nach Kapitel 2 VOF 
 

Aufforderung zu Angebot und zur Teilnahme an Verhandlung(en) gem. § 11 Abs. 1 mit Nennung der Zuschlagskriterien § 11 Abs. 4  
 

Verhandlung(en) über Angebot(e) mit dem Ziel der Verringerung der Angebote, 
keine Verhandlung der Zuschlagskriterien 

Abschluss der Verhandlung(en) (einphasig empfohlen)  
 

Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 101 a GWB 
und Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien  
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§ 78 VgV Planungswettbewerb vor § 17 VgV Verhandlungsverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettbewerbsbekanntmachung gem. Anhang XII § 70 
mit Nennung: ggf. eindeutiger und nichtdiskriminierender Auswahlkriterien; 
 zwingend der Mindestanforderungen und Eignungskriterien; 
 nicht zwingend der Zuschlagskriterien und deren Wichtung; 
 des Vorbehalts des Zuschlags ohne Verhandlung bei Festlegung auf Gewinner § 14 Abs. 4 Nr. 8 

ggf. Auswahl der Bewerber bei nichtoffenen Wettbewerben anhand Bewerbungsunterlagen und der Auswahlkriterien § 71 (Prüfung) 
 

Planungswettbewerb (offen oder nichtoffen) nach §§ 78 Abs. 3 ff. i.V.m. § 69 ff. 
 

Aufforderung zur Teilnahme an den Verhandlungen gem. § 80 Abs. 1 und Eignungsprüfung des/der Preisträger/Gewinners  mit 
Nachweisen §§ 42 ff. und § 75 und Aufforderung zu Erstangebot gem. § 14 Abs. 4 Nr. 8, § 17 Abs. 5, (Frist mind. 10 bis 30 KT) 

a) an den Gewinner (gem. Bekanntmachung) 
b) oder an alle Preisträger 

Bei a) Möglichkeit des Zuschlags ohne Verhandlung § 17 Abs. 11 
oder wie 
 bei b) Aufforderung zu Verhandlung § 17 Abs. 10  
 

Abschluss der Verhandlung (einphasig empfohlen) durch Mitteilung an Preisträger und 
Frist zur Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote § 17 Abs. 14 

Prüfen der benannten Mindestanforderungen, Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 62  
und Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien  
§ 76 und § 58;  
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